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Zahlungsabkommen; Vereinba
rung über den zwischenstaatlichen 
Zahlungsverkehr. Z. ergeben sich in 
der Regel aus —<• Handelsabkommen 
und -Vereinbarungen. Sie können 
zwischen zwei Ländern (bilaterale 
Z.) oder mehreren Ländern (multila
terale Z.) abgeschlossen werden. Bei 
allen derartigen Abkommen erfolgt 
der Verrechnungs- und Zahlungs
verkehr grundsätzlich unter Ein
schaltung der Notenbanken bzw. be
auftragter Clearingstellen. Wichtig
ster Inhalt der Z. sind: Festlegungen 
über die Kontenführung, die Ver
rechnungsbasis, die Arten der zur 
Verrechnung zugelassenen Zahlun
gen, die Währungsparität, die For
men des Kontenausgleichs und der 
Wertsicherungsklauseln. Die Z. zwi
schen den sozialistischen Staaten ge
hen von den Grundsätzen der 
Gleichberechtigung, des beiderseiti
gen Vorteils sowie der gegenseitigen 
Hilfe und Unterstützung aus. Sie 
dienen der planmäßigen Gestaltung 
der zwischenstaatlichen Finanzbe
ziehungen auf der Grundlage des 
Valutamonopols (—► Valuta) des so
zialistischen Staates.

Zahlungsbilanz: Gegenüberstel
lung fälliger Forderungen und Ver
bindlichkeiten eines Staates gegen
über dem Ausland für einen be
stimmten Zeitraum (Jahr, Quartal, 
Monat). Die Z. stellt sich dar als 
Plan- und Berichtsbilanz der effekti
ven Geldbewegung mit dem Ausland 
in Form der Zeitraum- und Stich
tagsbilanz. Sie ist eine objektive öko
nomische Kategorie und ein Instru
ment des sozialistischen Staates. Auf 
den Z.ausgleich wirken vor allem 
ein: die Differenz zwischen der 
Summe der Zahlungseingänge und 
-ausgänge zu einem bestimmten 
Zeitpunkt und die Zahlungstermine 
(Zahlungsfristen) für Warenliefe

rungen und Leistungen sowie für an
dere Zwecke, z. B. Beitragszahlun
gen für die Mitgliedschaft in interna
tionalen Organisationen. Der Aus
gleich der Z. erfolgt im Sozialismus 
durch Warenlieferungen und 
Dienstleistungen. Eine Z. ist aktiv, 
wenn die Einnahmen größer als die 
Ausgaben, und passiv, wenn die Aus
gaben größer als die Einnahmen 
sind. K. Marx bezeichnete die Z. als 
»eine in einer bestimmten Zeit fällige 
Handelsbilanz«, die im Kapitalismus 
durch die zyklischen Krisen regel
mäßig erschüttert wird, indem »sie 
die Differenz zwischen der Zah
lungsbilanz und der Handelsbilanz 
in eine kurze Zeit zusammendrän
gen«. (MEW, Bd. 25, S. 533) Unter 
den Bedingungen der allgemeinen 
Krise des Kapitalismus existiert eine 
chronische Z.krise der kapitalisti
schen Länder, die eine Erschei
nungsform der allgemeinen Krise 
des imperialistischen Systems ist. Im 
Sozialismus basiert die Z. auf der 
Ausnutzung der ökonomischen Ge
setze, insbesondere des Gesetzes der 
planmäßigen proportionalen Ent
wicklung der Volkswirtschaft. Die 
Z. der DDR wird zusammen mit den 
anderen Plänen und Bilanzen der 
Volkswirtschaft erarbeitet. Das gilt 
vor allem für die Bilanz des gesell
schaftlichen Gesamtprodukts, in die 
die Ausrüstungs-, Versorgungs- und 
Konsumgüterbilanzen mit ihren Ex

ort- und Importpositionen einge- 
en, wie auch für die Transport- und 

Verkehrsbilanzen einschließlich der 
des Auslandstransports der DDR. 
Hauptposten der Z. der DDR sind 
die Valutaeinnahmen und -ausgaben 
aus —► Exporten und —<■ Importen. In 
die Z. gehen auch die internationa
len Kreditbewegungen der DDR für 
den jeweiligen Planzeitraum ein. Die 
Kreditvergabe durch die DDR ist 
mit Exporten und Dienstleistungen


